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A. Einleitung

I. Gegenstand der Untersuchung

Am 22. Juli 2017 trat im Nachbeben der so genannten „Flüchtlingskrise“ in
Deutschland das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen in Kraft.1Diese bereits im
Vorfeld hoch umstrittene2 Änderung des geltenden Rechts sah neben der Herauf-
setzung des nationalen Ehemündigkeitsalters auch eine die Ehen Minderjähriger
regelnde Spezialvorschrift für das Internationale Privatrecht (IPR) vor. Der neu
eingeführte Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB ordnet die pauschale Unwirksamkeit von
Ehen an, wenn eine der beteiligten Personen bei der Heirat das 16. Lebensjahr noch
nicht vollendet hatte. Ehen, die von Personen geschlossen wurden, die zu diesem
Zeitpunkt älter als 16, aber jünger als 18 Jahre alt waren, sind aufhebbar (Art. 13
Abs. 3 Nr. 2 EGBGB).

Diese Gesetzesänderung, die sich faktisch vor allem auf imAusland geschlossene
Kinderehen auswirkte, erntete von allen Seiten harsche Kritik.3 Dies hielt den
Freistaat Bayern nicht davon ab, nur ein knappes Jahr später mit dem Gesetz zur
Bekämpfung der Mehrehen einen ähnlichen Gesetzesvorschlag in den Bundesrat

1 BGBl. I 2017, 2429.
2 Siehe etwa die Stellungnahme des Deutscher Notarverein vom 22.2.2017, abrufbar unter:

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/
02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
(zuletzt abgerufen am 3.12.2020, 15.43); Stellungnahme des Deutschen Caritas Verband e.V.
vom 22.2.2017, abrufbar unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/
Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Caritasverband_RefE_Kinder
ehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 3.12.2020, 15.44 Uhr); Stel-
lungnahme des Deutschen Juristinnenbunds vom 18.4. 2017, abrufbar unter: https://www.djb.
de/presse/stellungnahmen/detail/st17-08/ (zuletzt abgerufen am 3.12.2020, 15.45 Uhr); Stel-
lungnahme des Deutschen Familiengerichtstags e.V. vom 23.2.2017, abrufbar unter: https:
//www.dfgt.de/resources/SN-KiKo_Stellungnahme%20Kinderehen%2022.02.2017.pdf (zuletzt
abgerufen am 3.12.2020, 15.46 Uhr); Stellungnahme des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte vom 16.5.2017, abrufbar unter: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/
Redaktion/Publikationen/Stellungnahme_Rechtsausschuss_Minderja__hrigen-Ehen_DIMR_1
6Mai17.pdf (zuletzt abgerufen am 3.12.2020, 15.47 Uhr); Stellungnahme des Deutschen
Kinderhilfswerks vom 17.2.2017, abrufbar unter: https://www.dkhw.de/fileadmin/Redakti
on/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.12_Stellungnahme_Kindereehen/Stel
lungnahme_Dt._Kinderhilfswerk_zum_GE_Kinderehe.pdf (zuletzt abgerufen am 3.12.2020,
15.48 Uhr).

3 Siehe dazu ausführlich Fn. 8.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_Notarverein_RefE_Kinderehe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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einzubringen.4 Auch die von Art. 13 Abs. 4 EGBGB-E vorgesehene zwingende
Aufhebung polygamer Ehen bei gemeinsamem gewöhnlichen Aufenthalt beider
Partner im Inland fand in der rechtswissenschaftlichen Literatur nur wenig An-
hänger.5

Es fällt dabei auf, dass sich die an den Gesetzesvorhaben geäußerte Kritik nur
selten gegen das grundsätzliche Tätigwerden des deutschen Gesetzgebers zu
Kinder- oder polygamen Ehen richtete. Im Gegenteil, die Anhebung des nationalen
Ehemündigkeitsalters im Zuge der Kinderehen-Gesetzgebung wurde allgemein
begrüßt.6 Auch zeigen die seit 2019 geänderten Voraussetzungen für die An-
spruchseinbürgerung und insbesondere der ausdrückliche Ausschluss derselben
bei bestehender Mehrehe, dass in diesem Bereich durchaus Regelungsbedarf be-
stand.7

Gegenstand der erwähnten Kritik war also weniger das „Ob“, sondern mehr das
„Wie“ des gesetzgeberischen Handelns. Maßgeblich bezog sich dies auf den Um-
stand, dass die kollisionsrechtlichen Neuregelungen weitestgehend von einer Prü-
fung der Einzelfallumstände absahen.8 Während ein solch typisierendes Vorgehen
grundsätzlich charakteristisch für gesetzgeberisches Handeln ist, ist dieses Regel-
Ausnahme-Prinzip in den durch das Kinderehen-Gesetz beziehungsweise Mehr-
ehen-Gesetzesentwurf geregeltenRechtsfragen des ordre public gerade insGegenteil
verkehrt: Grundsätzlich erfolgt der Schutz der wesentlichen Grundsätze des deut-
schen Rechts (sprich: des ordre public) durch die allgemeine Vorbehaltsklausel des

4 Gesetzesentwurf des Freistaats Bayern zur Bekämpfung derMehrehe vom 5.6.2018, BR-
Drucks. 249/18, abrufbar unter: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0201-
0300/249-18.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgerufen am 3.12.2020, 15.51 Uhr).

5 Siehe dazu ausführlich Fn. 8.
6 Coester, FamRZ 2017, 77; Rohe, StAZ 2018, 73, 77; Dethloff, International Journal of

Law, Policy and the Family 2018, 302, 310.
7 Eingeführt durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes,

BGBl. I 2019, 1124, vgl. dazu unter C.III.3.b).
8 ZuArt. 13Abs. 3 EGBGB:Beitrag vonHeiderhoff am17.12.2018, „Möge diesemGesetz

kein langes Leben beschert sein“ –: das Kinderehengesetz vor dem BVerfG, Verfassungs-
blog.de, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/moege-diesem-gesetz-kein-langes-leben-be
schieden-sein-das-kinderehengesetz-vor-dem-bverfg/ (zuletzt abgerufen am 4.12.2020,
14.29 Uhr); Stellungnahme des Deutschen Notarvereins (vgl. A. Fn. 2), 1 ff.; Schwab, FamRZ
2017, 1369 ff.; Coester, FamRZ 2017, 77, 79; Antomo, NZFam 2016, 1155, 1161; dies., ZRP
2017, 79, 81; Stellungnahme des Deutschen Caritas Verbands e.V. (vgl. A. Fn. 2), 8; Stel-
lungnahme des Deutschen Juristinnenbunds (vgl. A. Fn. 2), 3 ff.; Stellungnahme des Deutschen
Familiengerichtstags e.V. (vgl. A. Fn. 2), 3 ff.; Stellungnahme des Deutschen Instituts für
Menschenrechte (vgl. A. Fn. 2), 5 ff.; Stellungnahme des Deutschen Kinderhilfswerks (vgl. A.
Fn. 2), 3 ff.;Rohe, StAZ 2018, 73, 76 ff.;Gausing/Wittebol, DÖV 2018, 41 ff.;Coester-Waltjen,
IPRax 2017, 429, 435 f.; zu verfahrensrechtlichen Aspekten der Nichtigkeits-Lösung Hüßtege,
FamRZ 2017, 1374, 1377; Dethloff, International Journal of Law, Policy and the Family 2018,
302, 309; Erbarth, FamRB 2018, 338, 340; Rauscher, FS Kren Kostkiewicz, 245, 253; zu
Art. 13 Abs. 4 EGBGB-E: Coester-Waltjen/Heiderhoff, JZ 2018, 762, 763 ff.; Jayme, IPRax
2018, 473, 474 f., der von einer „unreife[n] Frucht des politischen Asylstreits“ spricht; Dutta,
FamRZ 2018, 1141 f.; Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbunds (vgl. A. Fn. 2), 1 ff.
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Art. 6 EGBGB. Diese greift als Korrektiv bei der Anwendung einer kollisions-
rechtlich berufenen Rechtsordnung dann ein, wenn das Ergebnis der Fremdrechts-
anwendung nicht mit den wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts zu ver-
einbaren wäre.9 Da der allgemeine ordre public-Vorbehalt damit von für das IPR
relevanten Grundsätzen wie dem Streben nach einem internationalen Entschei-
dungseinklang,10 der Achtung fremder Rechtsordnungen und der Wahrung von
Statuskontinuität abweicht,11 wird dieser nur sehr zurückhaltend angewendet. So
wird für das Eingreifen der Vorbehaltsklausel ein hinreichender räumlicher, sach-
licher und zeitlicher Bezug zur deutschen Rechtsordnung verlangt.12

Der allgemeine ordre public-Vorbehalt wird von so genannten besonderen Vor-
behaltsklauseln flankiert. Diese Normen typisieren ordre public-Verstöße. Während
Art. 6 EGBGB also eine Einzelfallprüfung der Fremdrechtsanwendung anhand des
konkreten Sachverhalts fordert, legt der Gesetzgeber durch die speziellen Vorbehalte
fest, wann die deutschen Rechtsgrundsätze, losgelöst von der spezifischen Fallge-
staltung, stets als verletzt anzusehen sind.13 Er trifft damit eine politische Ent-
scheidung zur Durchsetzung des geschützten Rechtsgrundsatzes.14 Diese Typisie-
rungen bezwecken vor allem die Förderung von Rechtssicherheit.15 Indem der
Gesetzgeber festlegt, dass sich in bestimmten, häufig besonders sensiblen,16

Rechtsfragen deutsche Wertungen stets durchsetzen, nimmt er Gerichten und Be-
hörden die Einzelfallentscheidungen hierüber ab. Das Ergebnis der Rechtsanwen-
dung wird dadurch für die Parteien voraussehbar. Dieses, aus Sicht des Gesetzgebers
wünschenswerte, Ergebnis geht jedoch zulasten der bereits erwähnten Grundsätze
des Kollisionsrechts. Ebenso können dadurch so genannte „hinkende Rechtsver-
hältnisse“ entstehen. Als solche bezeichnet man Statusverhältnisse, die von einem
Land als wirksam, von einem anderen jedoch als unwirksam erachtet werden.17

Häufig hat dies für die Betroffenen negative Konsequenzen.18

9 von Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Band I, § 7, Rn. 258, die von einem
„Überdruckventil“ sprechen; von Hein, in: MüKoBGB, Art. 6 EGBGB, Rn. 126 ff.; Lorenz, in:
BeckOK BGB, Art. 6 EGBGB, Rn. 10 ff.

10 Auf diesen Grundsatz weist Looschelders hin in: Staudinger, Einleitung zum IPR, Rn. 3.
11 Zu diesen Grundsätzen von Hein, in: MüKo BGB, Einleitung zum IPR, Rn. 28 ff.; Rohe,

StAZ 2018, 73, 76; Coester-Waltjen/Heiderhoff, JZ 2018, 762, 769; Coester-Waltjen,
IPRax 2017, 429, 434; von Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Band I, § 7, Rn. 265.

12 von Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Band I, § 7, Rn. 263;Hemler, in: Erman
BGB, Art. 6 EGBGB, Rn. 20; Kropholler, Internationales Privatrecht, § 36 II 2; Antomo,
NZFam 2016, 1155, 1160.

13 Wall, StAZ 2018, 96, 98;Kropholler, Internationales Privatrecht, § 36 VIII;Mörsdorf, in:
Prütting/Wegen/Weinreich, Art. 6 EGBGB, Rn. 2; Nojack, Exklusivnormen im IPR, 165.

14 Vgl. speziell zum Kinderehen-Gesetz Rauscher, FS Kren Kostkiewicz, 245, 248.
15 Kropholler, Internationales Privatrecht, § 36 VIII.
16 von Hoffmann, IPRax 1996, 1, 8.
17 Zum Begriff der hinkenden Rechtsverhältnisse etwa Ludwig, in: jurisPK BGB,

Art. 3 EGBGB, Rn. 13; Weller, IPRax 2009, 202 ff. (dort Fn. 96).
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